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	Verzeichnis der Autor*innen


					Ich hab keine Sehnsucht nach Normalität – ich will, dass sich was ändert

					Über Aufarbeitung und Widerstand

					von Anne Rabe

				Seit langem nun schon scheint der politische Kurs nur eine Richtung zu kennen – nach rechts. Immer weiter nach rechts. Was über Jahrzehnte undenkbar schien und zum identitätsstiftenden Konsens der Bundesrepublik gehörte, nämlich in Deutschland niemals wieder gemeinsame Sache mit Rechtsextremist*innen zu machen, ist seit Januar 2025 passé, als Friedrich Merz im Bundestag auf eine Mehrheitsbeschaffung durch die AfD setzte. Die politische Gewalt nimmt stetig zu, ganz besonders von rechts. Sowohl die Zahlen der Propagandadelikte und Sachbeschädigungen als auch die der gewalttätigen Übergriffe steigen in den letzten Jahren immer weiter an. Die Demokrat*innen stehen ratlos davor. Lässt sich diese Entwicklung noch aufhalten? Oder muss man einfach darauf hoffen, dass … ja, worauf eigentlich? Auf eine Rückkehr zur Normalität vielleicht? Und wenn ja, wie sähe diese Normalität aus?

					
						Wenn Deutschland mich wieder ansieht

						Und sagt, mein Herz hat keinen Platz hier

						Wenn die Wolken übers Land ziehen

						Mein Nachbar keine Menschen, sondern nur sein Land liebt

					

				
So beginnt der Rapper Apsilon sein Lied »Koffer«. Das dazugehörige Video widmet der Berliner Musiker dem 1998 ermordeten Kreuzberger Taxifahrer Bekir G. und stellt die Gewalttat an ihm in eine Reihe mit anderen rassistisch motivierten Gewalttaten der 90er Jahre, wie etwa dem Brandanschlag von Solingen, bei dem fünf Menschen ermordet wurden. So ist auch das »wieder« in der ersten Zeile seines Songs zu verstehen. Rassistische Gewalt, wie auch die Ausgrenzung durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sind Teil der Normalität und Teil seiner Geschichte.
In vielen Songs und Videos von Apsilon, der als Enkel türkischer Gastarbeiter 1997 in Berlin geboren wurde, wird deutlich, dass dieser Teil deutscher Gesellschaftsgeschichte es oft nicht in das kollektive Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft geschafft hat und somit auch kaum Teil der Erinnerungskultur wurde, was bei ihm zu einem Gefühl der Verlorenheit führt. So dreht sich der Track »Koffer« später um die Frage des Auswanderns, die für ihn genauso ritualisiert zu sein scheint wie die rassistische Gewalt, auf die er jedoch keine Antwort findet, da er im Koffer zwar Platz für seinen Pass hätte, aber nicht für sein Leben, all das, was ihn ausmacht (»meine Haut, in der ich steck’«).
In einem TED-Talk der Universität Mannheim spricht der Musiker Apsilon schon 2021 von der »rassistischen Normalität« in Deutschland. Er definiert Normalität dabei als etwas, von dem alle wüssten, ohne dass darüber gesprochen werden müsste, als selbstverständlichen Bestandteil der Gegenwart. Deshalb auch kritisiert er gängige Forderungen nach einer »Rückkehr zur Normalität« und entlarvt zugleich, warum gerade die rechtsextreme AfD genau mit dieser Forderung erfolgreich Wahlkampf macht.
Aber, aber, mag man einwenden: Rechtsextremismus ist in den politischen Diskursen doch so präsent wie nie. Die demokratischen Parteien arbeiten sich permanent an der rechtsextremen AfD ab, und landauf, landab wird diskutiert, wie man mit ihr umzugehen hat. Nach der gemeinsamen Abstimmung der CDU mit den Rechtsextremisten gingen Hunderttausende in ganz Deutschland auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Der Begriff »Baseballschlägerjahre«, der die Gewalteskalation durch Rechtsextreme in den 90er Jahren vor allem, aber nicht nur in Ostdeutschland beschreibt, ist zu einem festen Bestandteil politischer und auch gesellschaftsgeschichtlicher Diskurse geworden.
Dabei wird der Rechtsextremismus jedoch als Abweichung von der Normalität diskutiert, nicht als Bestandteil von ihr. Das erkennt man besonders an allem, was nicht besprochen, und daran, wer von diesem Diskurs ausgeschlossen wird.
Auch wenn uns der Begriff »Baseballschlägerjahre« inzwischen sehr geläufig scheint, handelt es sich um eine noch junge Wortschöpfung, die erst 2019 durch den Journalisten Christian Bangel eingeführt wurde. Damals startete der Journalist, der selbst aus Frankfurt (Oder) stammt, eine Sammlung von Erfahrungsberichten von Menschen, die in den 90er und 00er Jahren in Ostdeutschland gelebt haben und mit der Allgegenwart rechtsextremer Gewalttäter aufwuchsen. Das hatte deshalb eine solche Durchschlagskraft, weil diese Erfahrungen in den Jahren zuvor vor allem beschwiegen wurden. Einflussreiche Akteure Ostdeutschlands, wie etwa Ministerpräsidenten der sogenannten neuen Bundesländer, hatten sich vorrangig darum bemüht, die Gewalt zu verharmlosen und als ein vorübergehendes Problem der Transformationszeit abzutun, das sich mit dem Erwachsenwerden und der Integration der Täter in die Arbeitswelt von selbst erledigen würde. Berühmt geworden ist etwa der Ausspruch des sächsischen Landesvaters Kurt Biedenkopf (CDU), der den Sachsen eine allgemeine Immunität gegen Rechtsextremismus bescheinigte.
Die Zeitzeugenberichte unter dem von Bangel auf Twitter eingeführten Hashtag »Baseballschlägerjahre« stehen in einem deutlichen Widerspruch zur These von Einzeltaten und Einzeltätern.
Was in dieser Sammlung dennoch fehlte, war die Perspektive von Migrant*innen. Sie müssen um ihren Platz am Diskurstisch immer wieder kämpfen. Das war auch unter Bangels Hashtag sichtbar (der vorrangig von weißen, linken oder zumindest nicht rechten Diskutant*innen genutzt wurde). Das wird aber selbst dort deutlich, wo Menschen unter großem persönlichen Einsatz Gedenkarbeit leisten. Als 2012 in Rostock zum ersten Mal nach 20 Jahren des Pogroms vom August 1992 gedacht wurde, lud man erst sehr kurzfristig Bewohner*innen aus dem Sonnenblumenhaus ein, das tagelang von Neonazis unter lautstarkem Beifall der Anwohner*innen attackiert und in Brand gesetzt worden war. Die ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen, die in dem Plattenbau wohnten und ein Ziel der Angriffe waren, durften auf der Gedenkveranstaltung selbst nicht sprechen. Sinti und Roma waren nicht einmal eingeladen worden. Dabei waren sie die ersten Opfer des Pogroms im Sommer ’92. Wegen mangelnder Aufnahmekapazitäten der in Lichtenhagen eingerichteten Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAst) hatten sie zuvor wochenlang zwischen den Wohnhäusern im Freien übernachten müssen und waren den Angriffen der Neonazis schutzlos ausgeliefert. Auch zur Zeit der Pogrome selbst wurden die Opfer von der Politik kaum beachtet. Als etwa die damalige Bundesfamilienministerin Angela Merkel (CDU) nach Rostock fuhr, um sich der Sache anzunehmen, suchte sie vor allem das Gespräch mit den jugendlichen Neonazis. Deren Stolz über den hohen Besuch aus Bonn kann man bis heute auf Fotos des Treffens erkennen. Hätte die Ministerin mit den ehemaligen Vertragsarbeiter*innen gesprochen, hätte sie erfahren können, dass es sich bei den Brandanschlägen auf das Sonnenblumenhaus um eine Gewalttat von vielen handelte. Vietnamesische Händler*innen beispielsweise hatten sich zu dieser Zeit längst selbst mit Baseballschlägern bewaffnet, um sich gegen die beinahe täglich stattfindenden Angriffe rechter Schlägertrupps in der Rostocker Innenstadt zur Wehr zu setzen.
Eine Initiative in Hanau, die sich nach dem Attentat auf die Bar »La Votre« und die »Midnight Bar« am 19. Februar 2020, dem neun Menschen zum Opfer fielen, gegründet hat, versucht immer wieder unter dem Motto »#SayTheirNames« vor allem die Opfer, ihre Namen und ihre Geschichten in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Denn auch sie sehen in der Konzentration auf Täter und die Mehrheitsgesellschaft eine Ursache, die rassistische Gewalt begünstigt. Wie schnell diese Mehrheitsgesellschaft die Opfer rassistischer Gewalt wieder ausgrenzt, wurde dann auch beim Gedenken an die Gewalttat 2025 sichtbar. Als die Mutter eines der Opfer, Sedat Gürbüz, während ihrer Rede schwere Vorwürfe gegen die Stadt Hanau erhob, von denen einige berechtigt, andere überzogen und falsch waren, reagierte man im Rathaus beleidigt. Der Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) kündigte an, zukünftig keine Gedenkveranstaltung mehr stattfinden zu lassen. Eine solche Bestrafung oder Erziehungsmaßnahme macht angesichts der Rolle, die die Sorgen und Ängste derjenigen in unseren politischen Diskursen spielen, die rechtsextreme Parteien wählen oder neben Rechtsextremen demonstrieren, fassungslos.
Dieses Vorgehen ist aber Teil der Normalität, die immer wiederhergestellt werden muss, indem man eine systematische Aufarbeitung verweigert, weil die Perspektive und auch Expertise der Opfer in ihr keine Rolle spielen dürfen. Die Normalität ist nicht nur die Gewalt, die Normalität ist auch die Ausgrenzung ihrer Opfer. Eine Mehrheitsgesellschaft macht sich so zur Komplizin extremistischer Gewalttäter, indem sie deren Vorstellung gesellschaftlicher Ordnung übernimmt. Die Opfer rassistischer Gewalt werden nicht als Teil der demokratischen Mehrheitsgesellschaft behandelt, denn sie werden von ihr ausgeschlossen und zum Schweigen gebracht.
Welche schwerwiegenden Folgen dies hat, wurde besonders im Umgang mit der NSU-Mordserie deutlich. Einen Monat nach dem Mord an Halit Yozgat 2006 durch die rechtsextremistischen Terrorist*innen fand in Kassel eine Demonstration der Angehörigen des Opfers statt. Der Vater von Halit Yozgat wies darauf hin, dass sein Sohn bereits der neunte Ermordete in einer Serie sei, die mit der gleichen Tatwaffe verübt wurde. »Kein zehntes Opfer«, forderten die Demonstrant*innen. Doch in Politik und Gesellschaft fand dieser Appell kein Gehör. Weiterhin vermutete man die Täter der Mordserie an Kleinunternehmern migrantischer Herkunft im migrantischen Milieu selbst. Nicht nur einmal gerieten ihre Familien in den Fokus der Fahnder, wurden von den Ermittlungsbehörden diffamiert und so selbst zum Opfer der Terrorist*innen und der Mehrheitsgesellschaft, der diese entstammten. Erst fünf Jahre nach der letzten Mordtat enttarnten sich die Rechtsextremist*innen 2011 selbst und erst dann wurde deutlich, was der Ausschluss ganzer Bevölkerungsteile aus dem politischen Diskurs zur Folge gehabt hatte.
Bis heute aber weigert sich die deutsche Mehrheitsgesellschaft, diese Normalität anzuerkennen. Anzuerkennen, dass die Täter*innen aus ihrer Mitte kommen und sie die Verantwortung für ihre Taten nicht von sich weisen kann. Das Bewusstsein darüber ist schambehaftet, aber es könnte dazu führen, eine veränderte Normalität nicht nur zu fordern, sondern sie auch aktiv zu gestalten.
Doch die Wahlerfolge der rechtsextremen AfD zeigen, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland eine autoritärere, rassistischere, chauvinistischere, queerfeindlichere und gewalttätigere Normalität wünschen. Den Wähler*innen dieser Partei zu unterstellen, sie wüssten nur nicht, was sie wählen, ist absurd. Die AfD ist kein Wolf im Schafspelz. Sie ist ein Wolf und behauptet auch schon lange nicht mehr, etwas anderes zu sein. Wo, wenn nicht in Deutschland, weiß man, was Rechtsextremist*innen an der Macht bedeuten? Warum sonst auch kann eine so schwammige Parole wie »Deutschland, aber normal!«, wie sie von der AfD formuliert wurde, so anschlussfähig sein, wenn nicht jede und jeder genau wüsste, was mit dieser Normalität gemeint ist.

					
						Wenn die Blicke auf uns fallen

						So wie Fäuste aus Metall

						Wenn meine Brüder, meine Schwestern fallen wie tote Blätter

						Schwarz-rot-goldene Blätter

					

				
In seinem TED-Talk in Mannheim spricht der Rapper Apsilon zu Recht von der Gewissheit, dass Rechtsextreme auch weiterhin Mordanschläge verüben werden, solange Rassismus zur deutschen Normalität gehört. Die Frage sei lediglich, wann und wo? Ich möchte ihm zustimmen, glaube aber, dass die Gefahr dieser Normalität für unsere Gesellschaft noch größer ist als einzelne Terrorakte. Wenn wir die Kontinuitäten rechtsextremer Gewalt und die Bedingungen, die diese zu einer Normalität in der Bundesrepublik machen, nicht aufarbeiten und nutzen, um diese Normalität zu verändern, werden wir wie viele Staaten der westlichen Welt den Weg in den autoritären Abgrund kaum noch verhindern können.
Aufarbeitung von rechtsextremer Gewalt ist daher keine Nabelschau, keine Feel-Good-Veranstaltung für Moralapostel. Die Aufarbeitung extremistischer, autoritärer Bewegungen ist essenziell für die Verteidigung der Demokratie.
Tatsächlich verschärft sich die Lage zurzeit von Woche zu Woche. Im Jahr 2024 registrierte die Polizei rund 1500 rechtsextreme Gewaltdelikte und insgesamt etwa 42800 rechtsextreme Straftaten: eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren auf gut vier Gewalttaten am Tag. In der CSD-Saison 2025 kam es überall in Deutschland zu Störversuchen und Überfällen auf die Demonstrationen für Gleichberechtigung und Vielfalt. Die rechtsextreme Szene hat besonders in den letzten beiden Jahren an Selbstbewusstsein gewonnen. Längst ist sie auch in den großen Städten wieder präsent. In Berlin etwa kommen inzwischen regelmäßig rechte Schlägertrupps vom Stadtrand in Stadtteile wie Friedrichshain und überfallen linke Szenelokale.
Infolgedessen kommt immer häufiger die Frage auf, ob die »Baseballschlägerjahre« zurück sind. In dieser Frage offenbart sich die gesamte vermurkste Erinnerungskultur, auf die Deutschland immer wieder stolz verweist. Dass diese Erinnerungskultur gerade von rechtsextremen Politiker*innen massiv angegriffen wird, die etwa eine 180-Grad-Wende fordern, verschleiert den notwendigen kritischen Blick auf ihre Rituale, die wiederum Teil dessen sind, was wir hierzulande Normalität nennen. Sie ist auch Teil einer Gesellschaft, in der die Kontinuität rechtsextremer Gewalt nicht durchbrochen wurde.
Wer als Bezugspunkt für die Deutung politischer Gegenwart die 90er Jahre im Nachwendeosten nimmt, geht zunächst einmal rechtsextremer Propaganda auf den Leim. Tatsächlich gibt es seit einigen Jahren in der rechtsextremen Jugendkultur einen nostalgischen Bezug auf die Nachwendezeit. Das erkennt man nicht nur in einer Retrowelle in der Mode, in der nun wieder Springerstiefel, Bomberjacken und Glatzköpfe dominieren. Man hört und sieht es auch auf Demonstrationen, auf denen DDR-Fahnen neben Reichsflaggen und Symbolen von Russland und der Sowjetunion geschwenkt werden oder das chorische »Ost-, Ost-, Ostdeutschland« erklingt. Die antidemokratische und gewaltbereite Bewegung wird also als eine geframed, in welcher der vermeintlich abgehängte Osten zur politischen Avantgarde erklärt wird. Flankiert wird dies von Diskursbeiträgen, in denen die politische Landschaft Ostdeutschlands angesichts der Zustände in den europäischen Nachbarstaaten zur Normalität erklärt wird. (Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen!)
Zum anderen aber verkennt der Vergleich der Gegenwart mit den 90er Jahren auch, dass die Kontinuität rechtsextremer Gewalt länger andauert als gut dreißig Jahre. Sie ist weder im Osten noch im Westen ein Phänomen der Nachwendezeit. Sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik gibt es eine lange Geschichte rechtsextremer Gewalt sowie rassistischer Diskurse und Politik. Erinnert sei beispielsweise an das Oktoberfestattentat 1980 in München, bei dem 13 Menschen ermordet und mehr als 200 verletzt wurden. Oder auch die tagelangen Hetzjagden in Erfurt 1975, bei denen algerische Vertragsarbeiter schwer verletzt wurden. Der Historiker Patrice Poutrus weist in seinem Buch »Umkämpftes Asyl« überzeugend nach, dass das Asylrecht in Deutschland durchgängig Anlass war, Fluchtbewegungen und Aufenthaltsbedingungen ganzer Menschengruppen in Frage zu stellen. Die Argumentationslinien haben sich in den damit verbundenen Diskursen nur marginal verändert. Vorurteile, Ressentiments und die Behauptung, das Asylrecht sei eine überzogene Lehre aus dem NS-Terror, sind dabei die Kontinuitäten der immer gleichen Debatten.
Der Rückgriff auf die 90er Jahre als Bezugspunkt verschleiert also nur ein weiteres Mal, dass es sich bei der aktuellen Gewaltwelle und politischen Entwicklung nur um eine Fortsetzung bereits vorhandener politischer Traditionen und Normalitäten der Bundesrepublik handelt.

					
						In einen Koffer passt kein Leben

						In einen Koffer passt nicht meine Welt, ja, ja

						In einen Koffer passt mein Pass

						Doch nicht meine Haut, in der ich steck’, ja

					

				
Wer die rechtsextreme Gewalt als Ausbruch aus der Normalität begreifen möchte, sie als Ausnahme, als Abweichung beschreibt, nimmt vor allem die Mehrheitsgesellschaft aus der Verantwortung und macht sich mächtig was vor. Denn politische Gewalt ist eingebettet in die Gesellschaft, in der sie stattfindet. Sie ist eng mit ihr verknüpft. Das wird zum Beispiel deutlich an dem Anstieg der rechtsextremen Gewalt der Gegenwart, der zeitgleich mit dem Aufstieg der AfD zur zweitstärksten Partei im Bundestag stattfindet. Diese wachsende Zustimmung zur AfD wiederum ist eingebettet in einen Wandel des Zeitgeistes, der sich allein schon in den Wahlergebnissen der letzten beiden Bundestagswahlen zeigt. CDU und AfD kamen 2025 zusammen auf fast 50 Prozent der Stimmen. Das war 2021 noch anders. Da konnten die beiden Parteien des rechten politischen Spektrums gerade einmal etwas mehr als jede*n dritte*n Wähler*in von sich überzeugen. Das progressive Lager aus SPD, Grünen und Linkspartei hingegen schaffte es 2021, fast jede zweite Stimme für sich zu gewinnen. Der rechtsextremen AfD gelang es allerdings, ihren Stimmenanteil in den vier Jahren zu verdoppeln. Inzwischen wählt jeder fünfte Deutsche die rechtsextreme Partei, die sich im Gegensatz zu ihren europäischen Schwesterparteien keinesfalls deradikalisiert hat. Erst im Frühjahr 2025 wurde die AfD vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Moderatere Positionen wurden systematisch aus der Partei gedrängt, im Wahlkampf bekannte sich die Spitzenkandidatin Alice Weidel offen zum rechtsextremen Kampfbegriff »Remigration«.
Und auch ein Blick in die Vergangenheit lohnt, um zu begreifen, wie die gesamtgesellschaftliche Stimmung und das Verhalten der demokratischen Politiker*innen extremistische Gewalttaten begünstigt haben.
Der Gewaltwelle der 90er Jahre ging nicht nur eine intensive Debatte um die Reform des Asylrechts voraus, die von den Unionsparteien bereits in den 80er Jahren begonnen worden war. Vor den Pogromen, Mordanschlägen und Hetzjagden hatte der damalige CDU-Generalsekretär Volker Rühe auch eine politische Kampagne initiiert, um in ebendieser Asyldebatte Boden gutzumachen gegenüber SPD, Grünen und FDP, die eine Asylgesetzgebungsverschärfung grundsätzlich ablehnten.
Rühe nutzte die Überforderung von Staat, Verwaltung und Gesellschaft mit den Fluchtbewegungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu Beginn der 90er Jahre geschickt aus, um die Wut der Straße zu politischem Kapital für seine Partei zu machen. Im Herbst 1991 schickte er jedem Ortsverband der Union Musteranträge und vorgefertigte Pressemitteilungen für die Parteibasis und die Kommunalpolitiker*innen. Sie sollten ihre SPD-Kolleg*innen beispielsweise fragen, wie viele Kindergärten wegen der Geflüchteten nicht gebaut werden konnten. Die Geflüchteten sollten von nun an »SPD-Asylanten« genannt werden. Auch in der Presse wurde seit Jahren Stimmung gegen die Aufnahme von Geflüchteten gemacht. Allen voran die Springer-Presse, aber auch in Qualitätsmedien wie der F.A.Z. oder dem Spiegel fanden sich regelmäßige Warnungen etwa vor der »Asylantenspringflut« oder dem »Ansturm der Armen«. Dies alles geschah noch vor den Ausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Von da an eskalierte die Gewalt immer weiter und wurde als Druckmittel genutzt, um besonders die SPD zum Einlenken in der Asyldebatte zu bewegen. Schließlich gelang es der CDU, die Sozialdemokrat*innen von der Notwendigkeit einer Asylrechtsverschärfung zu überzeugen, um die Wut der Straße einzudämmen. Doch wenige Tage nach der Verabschiedung des Asylkompromisses 1993 brannte in Solingen das Haus der Familie Genc. Der Asylkompromiss hatte die Gesellschaft nicht befriedet. Die Debatte um ihn hatte die Stimmung auf der Straße immer weiter angeheizt, die Verschärfung des Asylrechts hatte die rechtsextremen Gewalttäter bestätigt und ermutigt.
Die Aufarbeitung der Geschichte rechtsextremer Gewalt offenbart eine erschreckende Normalität sich wiederholender Gewaltwellen, die Hand in Hand mit den gesellschaftlichen Diskursen und Stimmungen gehen, mit der Ausgrenzung von Opfergruppen aus den politischen Diskussionen und der Verharmlosung der Gewalt, in dem man ihr die Systematik abspricht.
Dabei erleben wir zurzeit eine Gefahr, die es in der deutschen Geschichte seit dem Ende der NS-Diktatur nicht mehr gegeben hat. Die AfD ist in der Geschichte der Bundesrepublik die erste rechtsextreme Partei, der es gelungen ist, eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu erringen. Auch hier wird deutlich, warum der Vergleich mit den 90er Jahren, den »Baseballschlägerjahren«, hinkt.
Selbstverständlich kann man die AfD nicht mit der NSDAP gleichsetzen. Aber wenn einer ihrer wichtigsten politischen Figuren wegen der wiederholten Verwendung einer SA-Parole verurteilt wurde und seine Reden deutliche Bezüge zu den Reden Joseph Goebbels aufweisen, dann ist es die AfD selbst, die sich in die Tradition der finstersten Geschichte unseres Landes stellt. Dies zu ignorieren, wäre fahrlässig.
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